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Bestehender Damm wird bei einem

Ereignis größer HQ100 überströmt,

Dammbruch möglich

Überflutungen ab HQ100

Mündung Schöffaubach,Geschiebefracht lt. WLV,

Gebietsbauleitung Salzkammergut bei einem

Bemessungsereignis im Bereich des

Betrachtungsquerschnitt (Mündungsbereich)

bis zu 2.000 m³ (=HW2002)

Bestehender GZP des Schöffaubachs

Quelle: WLV, Gebietsbauleitung Flach- und Tennengau

Bestehender GZP des Nussenbachs

Quelle: WLV,

Gebietsbauleitung Salzkammergut

Bestehender GZP-St. Wolfgang

Quelle: WLV,

Gebietsbauleitung Salzkammergut
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Überflutugnen ab HQ 300

Blaue Zone

Rote Zone

Gelb-Rote Zone

Gelbe Zone mit HQ100 Anschlagslinie

HQ300 Gefährdungsbereich

HQ30 Gefährdungsbereich

HQ10 Gefährdungsbereich

02

05

ÄnderungIndex Datum Name

-

FO

-

09.02.2011

Strobl hinsichtlich der Richtlinie des Land Salzburg

Adaptierung Gefahrenzonenausweisung im Gemeindegebiet

-

GZP auf Kataster

 Strobl u. St. Wolfgang, Ost

03 ---

04 ---

1 DEFINITION DER GEFAHRENZONEN

Die Gefahrenzonenabgrenzung wird gemäß Richtlinien zur Gefahrenzonenausweisung für die Bundeswasserbauverwaltung,

Fassung 2006 Pkt. 4. wie folgt definiert:

1.1 HQ30-Zone (Zone wasserrechtlicher Bewilligungspflicht):

Die Anschlagslinie des HQ30 gemäß § 38 Abs. 3 WRG ist auszuweisen.

1.2 Rote Zone (Bauverbotszone):

Als rote Zonen werden Flächen ausgewiesen, die zur ständigen Benutzung für Siedlungs- und Verkehrszwecke wegen der voraussichtlichen

Schadenswirkung nicht geeignet sind. Das sind Abflussbereiche und Uferzonen von Gewässern, in denen Zerstörungen oder schwere

Beschädigungen von Bauobjekten, von Verkehrsanlagen sowie von beweglichen und unbeweglichen Gütern möglich sind und vor allem

das Leben von Personen bedroht ist.

Im Einzelfall sind der Abgrenzung der roten Zone nachstehende Detailkriterien zugrunde zu legen:

Gewässer- und Überflutungsbereich:

Gewässerbett und Bereiche möglicher Uferanbrüche unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nachböschungen und Verwerfungen

(Umlagerungen) einschl. dadurch ausgelöster Rutschungen.

Kombination von Wassertiefe t (m) und Fließgeschwindigkeit v (m/s):

t > 1,5-0,5*v oder v ≤ 3,0-2,0*t für 0 < v < 2m/s

Fließgeschwindigkeit v (m/s) und Schleppspannung t (N/m²):

Überschreitung der für die jeweiligen Boden- und Geländeverhältnisse zulässigen Grenzwerte.

Die erhaltenen Flächen wurden auf Plausibilität geprüft und an einigen Stellen manuell korrigiert

(Altarme und Teiche ergänzt, zackige Linien geglättet, Inselbereiche entfernt).

1.3 Rot-Gelbe Zone (Retentions-, Abfluss- und wasserwirtschaftliche Vorrangfläche):

Als Rot-Gelbe Zone werden Flächen ausgewiesen, die für den Hochwasserabfluss notwendig sind oder auf Grund der zu erwartenden

Auswirkungen bei abflussbeeinträchtigenden Maßnahmen auf das Gefahrenpotential und das Abflussverhalten des Gewässers eine

wesentliche Funktion für den Hochwasserrückhalt aufweisen.

1.4 Gelbe Zone (Gebots- und Vorsorgezone):

Als Gelbe Zone werden die verbleibenden Abflussbereiche von Gewässern zwischen der Abgrenzung der Roten bzw. Rot-Gelben Zone und

der Anschlagslinie des Bemessungsereignisses ausgewiesen, in denen unterschiedliche Gefahren geringeren Ausmaßes auftreten können.

Beschädigungen von Bauobjekten und Verkehrsanlagen sowie die Behinderung des Verkehrs sind möglich. Die ständige Nutzung für

Siedlungs- und Verkehrszwecke ist in Folge dieser Gefährdung beeinträchtigt.

1.5 Blaue Zone (Wasserwirtschaftliche Bedarfszone):

Als Blaue Zone werden Flächen ausgewiesen, die für wasserwirtschaftliche Maßnahmen oder für die Aufrechterhaltung deren Funktion

benötigt werden oder deshalb einer besonderen Art der Bewirtschaftung bedürfen.

1.6 Gefahrenbereich bis HQ300 (Hinweisbereich):

Gefahrenbereiche bei Überschreiten des Bemessungsereignisses bis HQ300 einschließlich des dadurch ausgelösten Versagens

schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen sind rot schraffiert (hinter Schutzeinrichtungen) bzw. gelb schraffiert auszuweisen.
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